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2, Beiblatt llei)lati zur, ParlaJlentakOll"es;eondenz 7. Juni 1955 

-,oe/J Anfraße 

der Abg. 1)1". P f e i f e r, X i n d 1, ~r. G 1" e d 1 e,r und 

Genossen 
, , 

an den ~~, Bundesminister tUr Inneres J 
betreffend die Außeracbtlassung der FlUchtlingskonventionj 

".-.-.-
Zeitungsnachrichten zufolge wurde der tecbecbieche Fliiobtling 

Ladislaua Pozgay, der sc~wimmend die Marcb übersetzt hatte und naokt 
und frierend im Augebiet aufgegriffen wurde, von der Bezirksbauptma~ 
sohaft Gänserndorf wegen unbefugten Grenziibertrittee mit 3 Tagen Arrest 

bestraft. Die Bez'irkshauptmannsohaft sCheint abgesehen davon, daß Not­
stand einen Strafausschließungsgrund bildet (§ 6 Verwaltungsetrafgesetz), 

auoh die Bestimmungen der Konvention i1bercUe Rechtsetellung der Flücht­
linge, die nun auc4 in Österreioh in Kraft steht, nicht beacht~ ja 

vielleicht nicht einmal gekannt zu haben. »enn nacb Art. 31 der Flücht-
11n6skonvention sollen elie vert;ragsschließenden Staaten 'keine ~trafe 

, \ 

wegen illegaler Einreise über Flüchtlinge verhäng:e'n. 
»ie ,gefertigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundes­

minister !Ur Inneres 41e 

" n fra g ea 

let der Herr Minister bereit, dafür zu sorgen, daß aus Anlaß 
dieses Falles sämtliohe Bezirksverwaltungs- und Bundesjolizeibehörden 

auf § 6 Verwaltung.strafgesetz und Art. '1 ftt der i'lüchtlingskonvention, 

BGB1. Nr.55/1955. besonders ve:rwiesen werden? 
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